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§ 44 BauG
 BauG - Baugesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.07.2025

(1) Bei Bauvorhaben, die nicht nach § 18 Abs. 1 bewilligungsp1ichtig sind, ist die Benützung nach Vollendung des

Bauvorhabens zulässig.

(2) Bei nach § 18 Abs. 1 bewilligungsp1ichtigen Bauvorhaben ist die Benützung zulässig, wenn der Behörde die

Meldung über die Vollendung des Bauvorhabens nach § 43 Abs. 1 sowie die Befunde nach den §§ 29 Abs. 6 erster Satz

und 37 Abs. 2 vorliegen.

*) Fassung LGBl.Nr. 44/2013, 47/2017, 78/2017

In Kraft seit 01.01.2018 bis 31.12.9999
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